
1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Emleben  
 

§ 1 
Änderung der Hauptsatzung 

 
 
§ 10 – Öffentliche Bekanntmachungen 
Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
 

(1) Satzungen werden öffentlich bekannt gemacht: 
Durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Landgemeinde Georgenthal.  
 
                                                           § 2 
                                                   Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 

Emleben, den 09.01.2020 
 
 

gez. Sauerbier - Siegel -  
Bürgermeister  


